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Schulregeln – Anlage 1  

Kleidung 

 

Alle Schülerinnen und Schüler achten auf ein respektvolles und gepflegtes 

Erscheinungsbild. Die Kleidung soll dem schulischen Rahmen entsprechen und 

darf weder anstößig sein noch ablenkend oder provozierend wirken. 

 

Insbesondere gilt: 

• Kleidung darf nicht zu freizügig sein (z. B. keine bauchfreien Tops, sehr 

kurze Hosen und Röcke oder tief ausgeschnittene Oberteile). 

• Kleidung mit gewaltverherrlichenden, diskriminierenden, beleidigenden 

oder extremistischen Aufdrucken bzw. Symbolen ist untersagt. 

 

Folgen bei Nichteinhaltung: 

• Bereitstellung von Wechselkleidung: Der Schüler/die Schülerin muss die 

von der Schule zur Verfügung gestellte Wechselkleidung anziehen. 

• Weigerung, die Wechselkleidung zu tragen: Sollte der Schüler/die 

Schülerin sich weigern, die Wechselkleidung zu tragen, werden die 

Erziehungsberechtigten umgehend benachrichtigt und erhalten die 

Aufforderung, ihr Kind innerhalb einer angemessenen Frist von der Schule 

abzuholen, da die Teilnahme am Unterricht aufgrund der Nichteinhaltung 

der Kleiderordnung nicht möglich ist. 
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Schulregeln – Anlage 2  

Handys 

 

1. Abgabe der Handys vor Unterrichtsbeginn: 

Alle Schülerinnen und Schüler müssen ihre Handys vor Beginn des 

Unterrichts in die dafür vorgesehenen Handyboxen abgeben. Gleiches gilt für 

Smartwatches. 

2. Verwendung von Handys während des Unterrichts: 

Die Nutzung von Handys während des Unterrichts und bei sonstigen Schul-

veranstaltungen ist grundsätzlich nicht gestattet. Eine Ausnahme für 

Unterrichtszwecke und bei sonstigen Schulveranstaltungen ist möglich, soweit 

die Aufsicht führende Person dies gestattet. 

3. Sicherstellung der Aufbewahrung: 

Die Handys werden in den Handyboxen sicher in einem separaten, 

abgeschlossenen Raum, der für unbefugte Personen nicht zugänglich ist, 

verwahrt, sodass sie nicht entwendet werden können. 

4. Verantwortung der Schülerinnen und Schüler: 

Die Schülerinnen und Schüler sind dafür verantwortlich, ihre Handys 

ordnungsgemäß in die Boxen zu legen und sicherzustellen, dass sie während 

des Unterrichts nicht in Gebrauch sind. Das Mitführen eines Zweithandys 

zieht schulische Ordnungsmaßnahmen nach sich. 

5. In der Grundschule ist die private Handnutzung von Handys gemäß Art. 56 

Abs. 5 BayEUG generell ausgeschlossen. 

6. Einbehalten des Handys: 

Bei unzulässiger Verwendung kann ein Handy vorübergehend in der 

Schulverwaltung einbehalten werden.  
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Schulregeln – Anlage 3 

Smartwatches 

 

• In der Grundschule wird die Smartwatch während der Unterrichtszeit in der 

Schultasche aufbewahrt. In der Mittelschule wird sie zusammen mit dem 

Handy abgegeben.  

• Das Tragen oder Benutzen von Smartwatches im Unterricht ist nicht 

gestattet, da sie die Konzentration und das Lernen stören. 

• Eine missbräuchliche Nutzung, wie das Annehmen von Nachrichten, 

Anrufen oder das Verwenden von Funktionen führt zu schulischen 

Ordnungsmaßnahmen. 

• Das Verwenden von Funktionen zur Täuschung bei Leistungsnachweisen 

führt zu schulischen Ordnungsmaßnahmen, zudem erfolgt der Ausschluss 

von der jeweiligen Prüfung und die Benotung des Leistungsnachweises mit 

der Note 6. 

• Bei unzulässiger Verwendung kann eine Smartwatch vorübergehend in der 

Schulverwaltung einbehalten werden. 
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Schulregeln - Anlage 4 

Toiletten 
(ausgearbeitet mit der Schülermitverantwortung SMV) 

 
Verhalte dich in der Toilette so, wie du dich (hoffentlich) auch zuhause 

verhalten würdest. 

 

 Alles sauber halten 

 Nicht über die Trennwände klettern 

 Maximale Anzahl der Nutzer = Anzahl der Toiletten 

 Mitbenutzer in Ruhe lassen 

▪ Nicht klopfen 

▪ Nicht über oder unter die Trennwände schauen 

 Mit Material (Klopapier, Papiertücher, Seife…) sparsam umgehen 

 Nicht die Toiletten verstopfen 

 Nutzungsdauer beachten: Unsere Toiletten sind keine Aufenthaltsräume 

 Nicht rauchen 

 

Sollte es ein Problem in der Toilette geben, so meldest du es bitte sofort im 

Sekretariat! 

 


